
 

 

PROTOKOLL 
 
ZUR ABÄNDERUNG DES AM 30. JANUAR 1974 IN WIEN UNTERZEI CHNETEN ABKOM-

MENS ZWISCHEN DE R REPUBLIK ÖSTERREICH UN D DER SC HWEIZERISCHEN EID-

GENOSSENSCHAFT ZUR VE RMEIDUNG DE R DOPPE LBESTEUERUNG AUF  DEM GE-

BIETE DER STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM VERMÖGEN  

 
 
 
Die Republik Österreich und die Schweizerische Eidgenossenschaft, 

 

VON DEM WUNSCHE GELEITET, ein Protokoll zur Abände rung des am 30. Janu ar 1974 in 

Wien unterzeichneten A bkommens zwischen d er Republik Österreich  und der S chweizeri-

schen Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steu-

ern vom Einkommen und vom Vermögen, zuletzt geändert durch das Protokoll vom 21. März 

2006, (im Folgenden als "Abkommen" bezeichnet) abzuschließen, 

 

haben Folgendes vereinbart: 

 

 

Artikel I 
 

Artikel 25 des Abkommens wird durch folgenden neuen Absatz 5 ergänzt: 

 

“5. Hat eine Person  

 

a) der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats gemäß Absatz 1 einen Fall auf der Grund-

lage unterbreitet, dass die Maßnahmen eines Vertragssta ats oder beider Vertragsstaaten 

für sie zu einer Besteuerung geführt haben, die  diesem Abkommen nicht entsprich t, und 

sind 

 

b) die zustä ndigen Behörden nicht in der Lage, eine einvernehmliche Lösung im Sinn des 

Absatzes 2 innerhalb von drei Jahren ab der Vorlage des Falles an die zuständige Behörde 

des anderen Vertragsstaats herbeizuführen, 
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so sind alle ungelöste n Streitpunkte dieses Falles auf Ersuchen dieser Person einem 

Schiedsverfahren zuzuleiten. Diese ungelösten Streitpunkte dürfen jedoch dann nicht einem 

Schiedsverfahren zugeleitet werden, wenn in dieser Angele genheit bereits eine Entscheidung 

durch ein Gericht oder ein Verwaltungsgericht e ines der beiden Staaten ergangen ist. Sofer n 

nicht eine von diesem Fall unmittelbar betroffene Person die den Schiedsspruch u msetzende 

Verständigungsregelung ablehnt, ist  dieser Schiedsspruch f ür beide Vertragsstaate n bindend 

und ungeachtet der Fristen des inne rstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten umzusetzen. Die 

zuständigen Behörden der Vertragsstaaten re geln in gegenseitigem Einvernehmen, wie das 

Verfahren nach diesem Absatz durchzuführen ist. 

 

Die Vertragsstaaten können dem aufgrund dieses Absatzes gebildeten Schiedsgericht die für 

die Durchfü hrung des Schiedsverfahrens erfo rderlichen I nformationen zugänglich machen. 

Die Mitglieder des Schiedsgericht s unterliegen hinsicht lich dieser Informationen den Geheim-

haltungsvorschriften von Artikel 26 Absatz 2 des Abkommens.“ 

 

 

Artikel II 
 

Artikel 26 des Abkommens wird aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt: 

 

“Artikel 26 

INFORMATIONSAUSTAUSCH 

 

1. Die zuständ igen Behörd en der Vert ragsstaaten tauschen  d ie Informationen aus, d ie 

zur Durchfü hrung diese s Abkomme ns oder zur  Anwendung oder Durchsetzung  des inner-

staatlichen Rechts betreffend die unter das Abkommen fall enden Steuern voraussichtlich er-

heblich sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht  dem Abkommen wi-

derspricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 nicht eingeschränkt. 

 

2. Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso ge-

heim zu halten wie die aufgrund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates besch afften In-

formationen und dürfen nur den Personen od er Behörden (einschlie sslich der Gerichte und  

der Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder der Er-

hebung, der Vollstreckung oder der Strafverfolgung oder mit der Entscheidung von Rechtsmit-

teln hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern befasst sind. Diese Personen oder Behör-

den dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die Informationen in 

einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offen lege n. Unge-
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achtet der v orstehenden Bestimmungen kann e in Vertragsstaat die erha ltenen Informationen 

für andere Zwecke verwenden, wenn solche Informationen nach dem Recht beider Staaten für 

solche and ere Zwecke  verwendet  werden dürfen und die zuständig e Behörde desjenige n 

Staates, der die Informationen erteilt hat, dieser anderen Verwendung zustimmt. 

 

3. Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen,  als verpflichteten sie e inen Vertrags-

staat,  

 

a) Verwaltungsmassnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungs-

praxis dieses oder des andern Vertragsstaats abweichen;  

 

b) Informationen zu erteilen, die nach den Geset zen oder auf dem übli chen Verwa l-

tungsweg dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können;  

 

c) Informationen zu erteilen, die ein Ha ndels-, Geschäfts-, Industrie-, Gewerbe- oder Be-

rufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ord-

re public widerspräche. 

 

4. Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere 

Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden  Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen  

Informationen, selbst wenn dieser andere Staat d iese Informationen für seine eigenen steuer-

lichen Zwecke nicht ben ötigt. Die im vorhergehe nden Satz enthaltene Verpflichtung unterliegt 

den Beschränkungen nach Absatz 3, wobei die se jedoch nicht so  auszulegen sind,  dass ein  

Vertragsstaat die Erteilung von Inf ormationen nur deshalb ablehnen kann, weil er kein inner-

staatliches steuerliches Interesse an solchen Informationen hat.  

 

5. Absatz 3 ist  in keinem Fall so au szulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung  

von Informa tionen nur d eshalb ablehnen, weil sich die  Informationen bei einer Ba nk, einem 

sonstigen Finanzinstitut,  einem Bevollmächtigte n, Beauftragten oder Treuhänder befinden o-

der weil sie sich auf das Eigentum a n einer Person beziehen . Ungeachtet des Absatzes 3 o-

der entgegenstehender Bestimmungen des inne rstaatlichen Rechts verfügen die Steuerbe-

hörden des ersuchten Vertragsstaats über die Befugnis, die Offenlegung der in diesem Absatz 

genannten Informationen durchzusetzen.“ 
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Artikel III 
 

3. Ziffer 2 des Schlussprotokolls zum Abkommen wird aufgehoben und durch folgende Zif-

fer ersetzt: 

 

„2. Zu Artikel 26 

 

a) Es besteht  Einvernehmen darüber,  dass der e rsuchende Vertragsstaat ein Bege hren 

um Austausch von Informationen erst dann st ellt, wenn er alle in seinem innerstaatlichen  

Steuerverfahren vorgesehenen üblichen Mittel zur Beschaffung der Informationen ausge-

schöpft hat. 

 

b) Es besteht Einvernehmen darüber, dass die  in  Artikel 26 vorgesehene Amtshilfe nich t 

Massnahmen einschlie sst, die lediglich der Beweisausfor schung die nen (“fishin g expediti -

ons”). 

 

c) Es besteht Einvernehmen darüber, dass die St euerbehörden des ersuchenden Staates 

bei der Stellung eines Amtshilfebegehrens nach Artikel 26 des Abkommens den Steuerbehör-

den des ersuchten Staates die nachstehenden Angaben zu liefern haben: 

 

(i) den Namen und die Adresse der in eine Überprüfung oder Untersuchung einbezogenen 

Person(en) und, sofern  verfügbar, weitere Angaben welche die Iden tifikation dieser Per-

son(en) erleichtern, wie das Geburtsdatum, den Zivilstand oder die Steuernummer; 

(ii) die Zeitperiode, für welche die Informationen verlangt werden; 

(iii) eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben hinsi chtlich der Form, 

in der der ersuchende Staat diese Informationen vom ersuchten Staat zu erhalten wünscht; 

(iv) den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; 

(v) den Namen und die Adresse des mutmasslichen Inhabers der verlangten Informationen. 

 

d) Es besteht im Weiteren Einverneh men darüber, dass Artikel 26 des Abkommens die 

Vertragsstaaten nicht dazu verpflichtet, Informationen auf automatischer oder spontaner Basis 

auszutauschen. 

 

e) Es besteht Einvernehmen darüber, dass im Falle des Austauschs von Informationen die  

im ersuchte n Staat geltenden Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensrechts über die 

Rechte der Steuerpflicht igen vorbehalten bleibe n, bevor die  Informationen an den ersuchen-
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den Staat übermittelt werden. Es b esteht im Weiteren Einvernehmen darüber, dass diese Be-

stimmung dazu dient, dem Steuerpf lichtigen ein ordnungsgemässes Verfahren zu gewähren 

und nicht bezweckt, den wirksamen Informationsaustausch zu verhindern oder übermässig zu 

verzögern. 

 

Artikel IV 

 

1.  Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden so bald wie  

möglich ausgetauscht. 

 

2.  Dieses Protokoll tr itt am ersten Ta g des dr itten Monats, d er dem Monat folgt, in dem 

der Austausch der Ratifikationsurkunden stattgefunden hat, in Kraft und seine Bestimmungen  

finden für Veranlagungsjahre Anwendung, die am oder na ch dem 1. Januar des Jahres be-

ginnen, das jenem Jahr folgt, in dem das Protokoll in Kraft getreten ist. 

 

 

 

ZU URKUND DESSE N haben die Bevollmächtigten der be iden Staaten dieses Protokoll un-

terzeichnet und mit ihren Siegeln versehen. 

 

 

GESCHEHEN ZU Wien am 3. September 2009, in zweifacher Ausfertigung. 

 

 

 

Für die Republik Österreich: 

Johannes Kyrle m.p. 

 

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft: 

Oscar Knapp m.p. 
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